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Verordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die 
Ausweisung des Denkmalbereiches „Innenstadt“ 
(veröffentlicht im INTERNET unter der Adresse www.rostock.de/bekanntmachungen  
am 26. Juni 2024) 
 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 5 und 10 des 
Gesetzes vom 12. Juni 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392), wird nach Anhörung des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege und im Einvernehmen mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
die Ausweisung des Denkmalbereiches „Innenstadt“ verordnet. 
 
Die Begründung ist als Anlage 1 beigefügt. Die Anlagen sind Bestandteile der Verordnung. 
 
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Denkmalbereich im Sinne des § 2 Abs. 3 DSchG M-V umfasst das Gebiet zwischen der Straße 
Am Strande im Norden, der Grubenstraße im Osten, der Ernst-Barlach-Straße, Wallstraße und 
der Stadtmauer im Süden sowie der Straße Am Kanonsberg im Westen. Im Süden und Westen 
schließt sich unmittelbar das Denkmal „Stadtbefestigungsanlage“ an, im Osten der Denkmal-
bereich „Östliche Altstadt“.  
 
Der Geltungsbereich dieser Verordnung wird in Bereiche unterteilt, die durch den unterschied-
lichen Überlieferungszustand des mittelalterlichen Straßengrundrisses geprägt sind. Die ein-
zelnen Gebäude können dabei aus verschiedenen Bauepochen stammen. 
 
(A)  Bereiche, in denen der mittelalterliche Straßengrundriss im Wesentlichen beibehalten wurde: 
 

Altbettelmöchstraße 
Am Bürgermeistergarten 
Am Ziegenmarkt 
An der Viergelindenbrücke 
Apostelstraße  
Bei der Jakobikirche 
Bei der Marienkirche 
Beginenberg 1 - 5, 30 - 36 
Breite Straße 
Buchbinderstraße 10 - 19 
Burgwall 
Ernst-Barlach-Straße 1 - 6 
Eselfötertraße 
Faule Grube  
Glockengießerhof 
Großer Katthagen 
Große Scharrenstraße 
Große Wasserstraße 
Grubenstraße 1 - 11 
Heiligengeisthof  
Hinter dem Rathaus 
Hinter der Mauer  
Katthagen 

Kistenmacherstraße 17 - 21 b 
Kleine Wasserstraße 1 - 4, 21 - 26 
Kleiner Katthagen 
Klosterhof  
Koßfelderstraße 11 - 23 
Kröpeliner Straße 
Krönkenhagen 
Kuhstraße 
Lagerstraße 
Neuer Markt  
Pädagogienstraße 
Petersilienstraße 
Pläterstraße  
Pümperstraße 14 - 24 
Rostocker Heide 
Rungestraße 
Schwaansche Straße 
Strandstraße 19 - 31, 85 - 93 
Weinstraße 
Weißgerberstraße 
Wokrenterstraße 27 - 41 
Zur Himmelspforte 
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(B)  Bereiche, die in Anlehnung an den mittelalterlichen Stadtgrundriss erneuert wurden, die 
Straßenräume aber deutlich aufweiten: 
 
(B1) Das Wohngebiet der 1950er Jahre  
 

An der Hege 
Fischbank 1 - 3 a, 9 - 11 
Große Mönchenstraße 
Grubenstraße 13 a - 25 
Kleine Mönchenstraße 
Kleine Wasserstraße 8 - 16  

Koßfelderstraße 6 - 10 und 24 - 28 
Krämerstraße 
Neuer Markt  
Strandstraße 1 - 14, 95 - 106 
Trägerstraße 
Vogelsang 

   
(B2) Die überformte Stadtstruktur seit dem 19. Jh. 
 

Beginenberg 10 - 29 
Buchbinderstraße Süd 
Garbräterstraße 
Glatter Aal 
Große Wasserstraße 2 

Kistenmacherstraße Süd 
Johannisstraße 
Pümperstraße 6 - 8 
Steinstraße 
Wallstraße 1 a - 3 

 
(B3) Das Baugebiet der 1980er Jahre:  
 

Aalstecherstraße 
Auf der Huder 
Badstüberstraße 
Beim Hornschen Hof 
Fischerstraße 

Grapengießerstraße 
Lastadie 
Schnickmannstraße 
Strandstraße 32 - 39 
Wokrenterstraße 1 - 6 

 
(C) Großmaßstäbliche Strukturen der 1950er Jahre, die den mittelalterlichen Stadtgrundriss 
deutlich überformen:   
 

Lange Straße 
An der Oberkante 

Westlicher Abschluss der Langen Straße: 
Fläche zwischen Am Kanonensberg und  
Fischerstraße 

 
Die Grenzen des Denkmalbereiches und seiner einzelnen Bereiche ergeben sich aus der als 
Anlage 2 beigefügten Karte. 
 
 
§ 2 Ziel  
 
Ziel der Unterschutzstellung ist die Erhaltung des städtebaulichen Grundrisses und des Er-
scheinungsbildes seiner baulichen Anlagen und Strukturen, die durch die überlieferte histori-
sche Substanz geprägt werden. Die Fläche, das Straßensystem, die Platzräume und die Bauli-
nien sowie die Silhouette, die Maßstäblichkeit der Bebauung, die stadträumlichen Bezüge und 
die Frei- und Verkehrsflächen, wie in § 3 dieser Verordnung beschrieben, sind zu erhalten.  
 
Sanierungen, Veränderungen und Ergänzungen müssen denkmalgerecht erfolgen (DSchG M-V, 
§ 6 Abs. 1). Die in der Verordnung definierten historischen Merkmale sind bei zukünftigen bau-
lichen Entwicklungen und Veränderungen, auch bei Baulückenschließungen und Quartiersneu-
bebauungen zu berücksichtigen. 
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§ 3 Sachlicher Geltungsbereich (Schutzgegenstand) 
 
Im Geltungsbereich dieser Verordnung sind geschützt:  
 
Zum einen der historische städtebauliche Grundriss mit dem überlieferten Straßen- und 
Platzsystem und der Parzellenstruktur mit ihrer Bebauung; zum anderen das historische Er-
scheinungsbild, das geprägt ist durch die Gestaltung der nach außen sichtbaren Bauteile, die 
baulichen Anlagen in ihrer Typologie, die Maßstäblichkeit der Bebauung, die räumlichen Be-
züge sowie die Gestaltung der Frei- und Verkehrsflächen. 
 
3.1 Der historische städtebauliche Grundriss  
 
Mit seinen Straßen, Plätzen und Grundstückszuschnitten ist der überlieferte städtebauliche 
Grundriss ein wichtiges Dokument der historischen Stadtentwicklung. Im Einzelnen wird er be-
stimmt durch: 
 
3.1 a) Das überlieferte historische Straßen- und Platzsystem 
 
Die öffentlichen Stadträume werden von einem Wechsel von Straßen und Plätzen geprägt. Die 
bedeutenden Verkehrsachsen haben ein liegendes Straßenraumprofil (breiter Straßenquer-
schnitt), während die untergeordneten Nebenstraßen durch senkrecht stehende Raumpropor-
tionen (schmaler Straßenquerschnitt) enger wirken. Ebenso wie bei den Straßenräumen ist 
eine Hierarchie der Platzräume erkennbar, von den großen Stadtplätzen Neuer Markt und Uni-
versitätsplatz bis zu den kleineren Platzflächen, z. B. An der Viergelindenbrücke, Heiligengeist-
hof, Ziegenmarkt, Klosterhof, Jacobikirchplatz und vor dem Kröpeliner Tor.  
 
(A) Das mittelalterliche Straßennetz ist im 13. Jh. unter Einbeziehung älterer Handelswege an-
gelegt worden. Zwei Hauptachsen (Lange Straße und Kröpeliner Straße) durchzogen das Gebiet 
in Ost-West-Richtung und bildeten das Rückgrat der Stadtstruktur. Von ihnen gingen schmale 
Querstraßen aus und teilten die Stadtfläche in parzellierte Quartiere, so dass ein gitterförmi-
ges Straßennetz entsteht. Der Neue Markt als Hauptplatz der Stadt wurde ursprünglich aus 
allen Richtungen erschlossen, auch der Markt der Neustadt (Universitätsplatz) lag an den 
Hauptstraßen.  
 

Währen in Bereich A das mittelalterliche Straßennetz noch weitestgehend erhalten ist, erfolgte 
in den Bereichen B und C nach den Zerstörungen im II. Weltkrieg der Wiederaufbau nach un-
terschiedlichen Prämissen. 
 
(B) Die Bereiche orientierten sich zwar am historischen Straßenverlauf, weiteten den Straßen-
raum aber auf. Dabei wurden zum Teil Vorgärten und Baumreihen angelegt, die es im mittel-
alterlichen Straßennetz nicht gab. Die Krämerstraße wurde nach dem Krieg als Hauptstraße 
ausgebaut und auf den Chor der Marienkirche orientiert, die Steinstraße erheblich verbreitert. 
Der historische Platz Am Schilde ist derzeit nicht mehr ablesbar und soll im Rahmen der Be-
bauung der Nordseite des Neuen Marktes und des Quartiers westlich der Kleinen Wasserstraße 
wiederhergestellt werden. 
 

Mit der teilweisen Aufgabe der Stadtbefestigungsanlagen im 19. Jh. wurden auf deren Flächen 
die Ernst-Barlach-Straße und die Wallstraße als repräsentative neue Straßen angelegt, die in 
dem Platz vor dem Steintor münden. 
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(C) Der historische Straßenzug Lange Straße wurde erheblich verbreitert und als prachtvolle 
Magistrale ausgebaut. Im Westen sollte sie in einen großen Platz münden. Die Nebenstraßen 
wurden teilweise durch Überbauung abgeschnitten. Nach Norden ist das Gebiet durch die 
Straße An der Oberkante begrenzt, durch die vorhandene Topographie verspringt das Gelände 
um einige Meter, so dass Treppenanlagen eingefügt wurden; Fahrverbindungen nach Norden 
bestehen nur an der Badstüberstraße und am Burgwall.  
 
3.1 b) Die überlieferte Parzellenstruktur mit der straßenseitigen Baulinie und ihrer Bebauung: 
 
Die Parzelle bestimmt die Breite des Gebäudes und damit den Rhythmus der Fassaden in der 
Straßenansicht. Die charakteristische Erschließung und Gliederung sowie die Variationen der 
Trauf- und Firsthöhen je Parzelle führen zu einem kleinteiligen und abwechslungsreichen Stra-
ßenbild. Die Bebauung der Parzelle erfolgte entsprechend der historischen Typologie (siehe  
§ 3.2 b) Die historische Baulinie bestimmt die Abgrenzung zu Straßen- und Platzräumen. 
 
(A) Die aus dem Mittelalter stammenden Parzellen sind schmale und tiefe Grundstücke in ähn-
licher Breite und mit durchgängiger straßenseitiger Baulinie, teilweise mit historisch begrün-
deten Versprüngen wie z.B. Utluchten. Üblich ist eine geschlossene Blockrandbebauung. In der 
Gründungsphase der Stadt angelegt, stellt die Parzelle trotz ihrer wechselnden Bebauung ein 
wichtiges und zu erhaltenes Kontinuum der Stadtentwicklung dar. Die historische Bebauungs-
struktur setzt sich zusammen aus dem Haupthaus, der Kemlade und gelegentlich einem Quer-
haus, die einen Hof oder kleinen Garten umschließen. Diese Struktur hat sich in einigen Stra-
ßenzügen bis heute erhalten. Während im mittelalterlichen Stadtbild das Giebelhaus domi-
nierte, entstanden seit dem 18. Jh. bevorzugt Traufenhäuser. Von Ende des 19. bis Anfang des 
20.Jh. wurden vor allem in der westlichen Kröpeliner Straße die schmalen Parzellen für den 
Bau von großmaßstäblichen Kaufhäusern zusammengelegt, verbunden mit einer zum Teil voll-
ständigen Grundstücksüberbauung. Bauten der Wiederaufbauzeit und spätere Neubauten ha-
ben sich im Wesentlichen in die vorhandene Struktur eingefügt. 
 

Westlich und südlich des Universitätsplatzes konzentrieren sich große Grundstücke mit Son-
derbauten wie der Universität, den ehemals landesherrlichen Bauten und den beiden Klöstern. 
 
(B1) In den Wiederaufbaugebieten wurden langgestreckte Wohnblöcke auf größeren Grundstü-
cken errichtet und die historische Parzellierung dabei vollständig aufgegeben.  
 

Durch ein Zurücksetzen der vorderen Baulinie wurde die Anlage von Vorgärten möglich. Die 
Ecken der Blockränder blieben meist offen. Dadurch ist eine Verbindung zu den großen be-
grünten Innenhöfen gegeben. Das Quartier an der Nordseite des Neuen Marktes sowie westlich 
der Kleinen Wasserstraße ist bisher nicht wieder aufgebaut worden. Mit dem Ziel der Wieder-
gewinnung des historischen Platzes Am Schilde ist für die Nordseite des Neuen Marktes in 
Anlehnung an die historische Baulinie eine Neubebauung geplant. Entlang der Kleinen Was-
serstraße und An der Hege ist eine Blockrandbebauung vorgesehen. 
 
(B2) An der Ende des 19. Jh. angelegten Wallstraße wurde die ursprüngliche Konzeption von 
markanten Einzelbauten mit einheitlicher Baulinie beim Wiederaufbau beibehalten und dabei 
die vorhandene Konzentration öffentlicher Bauten von Verwaltung und Gewerbe weiterge-
führt. Die mittelalterlichen Parzellen wurden durch eine neue Blockrandbebauung überbaut. 
Für die beiden unbebauten Quartiere Rungestraße und Kistenmacherstraße ist eine Neube-
bauung entlang des historischen Straßennetzes vorgesehen. 
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An der Nordseite der Ernst-Barlach-Straße reihen sich freistehende Villen auf der Fläche der 
ehemaligen Wallanlagen. Die Architektur der Steinstraße war als ursprünglicher Bestandteil 
der Magistrale in der Architektur der Langen Straße geplant, wurde dann aber in einem der 
Umgebung angepassten Maßstab errichtet. 
 
(B3) Die 1980er-Jahre-Bebauung orientierte sich nicht an der ursprünglichen Parzellenstruktur 
und Baulinie, versuchte aber, den historischen Maßstäben entsprechende Strukturen zu schaf-
fen. Dafür wurden sowohl trauf‐ als auch giebelständige Bauten gegeneinander leicht versetzt 
angeordnet und über niedrigere Zwischenbauten verbunden. Die Blöcke sind teilweise nach 
Süden geöffnet und umschließen gestaltete Grünflächen. Einige wenige historische Gebäude 
konnten erhalten werden.  
 
(C) In der Langen Straße wurden die historischen Dimensionen zugunsten einer großmaßstäb-
lichen Bebauung völlig aufgeben. Die Baulinie ist besonders im Norden deutlich verschoben 
worden, so dass an der Rückseite aufgrund der topografischen Verhältnisse Terrassen not-
wendig wurden, die den Höhenversprung auffangen. Die zeilenartige Bebauung ist gegliedert 
durch erhöhte Kopfbauten, verbindende Blöcke und Hochhäuser. Auf der unbebauten Fläche 
zwischen Lange Straße und Am Kanonsberg ist die historische Straßen-und Parzellenstruktur 
nicht mehr erkennbar.  
 
3.2 Das historische Erscheinungsbild  
 
Es wird getragen von der überlieferten historischen Substanz, deren konkrete Gestalt jeweils 
die Zeit ihrer Entstehung und bauhistorischen Veränderung authentisch bezeugt und wird be-
stimmt durch: 
 
3.2 a) Die Gestaltung der nach außen sichtbaren Bauteile: 
 
Die Bebauung ist auf Grund kontinuierlicher Erneuerung, Erweiterung und Veränderung des 
Bestandes seit dem 13. Jh. wenig einheitlich. Nutzung und Zeitgeschmack prägen die Gestal-
tung sowie die Verwendung unterschiedlicher Materialien. Die Bebauung ist sehr heterogen, 
alle Baustile sind vertreten. Da sich die Gebäude jedoch aufeinander beziehen, entsteht ins-
gesamt ein harmonisches Stadtbild.  
 

Die historisch geprägte Gestaltung der nach außen sichtbaren Bauteile ergibt sich aus deren 
Konstruktion, der Gliederung, dem Material, der Oberflächenbehandlung und der Farbgebung.  
Zu diesen Bauteilen gehören Fassaden (einschließlich ihrer Vor- und Rücksprünge), Fenster, 
Türen, Tore und Dächer. Hinzu kommen bei Dächern als bestimmendes Merkmal die Form, 
Neigung und Firstrichtung, die Aufbauten und das Material der Deckung. 
 

Folgende Merkmale sind im Wesentlichen bei allen Gebäudetypen nach § 3.2 b prägend: 
 

Dominierend sind durch unterschiedliche Gestaltungselemente gegliederte Putzfassaden mit 
meist hellen Anstrichen sowie sand-, putz- und ockerfarbigen Tönen. Verputze Fassaden haben 
seit dem 17. Jh. die bis dahin vorherrschenden Backsteinfassaden abgelöst, die heute noch bei 
den mittelalterlichen und öffentlichen Bauten sowie den Ensembles der Langen Straße und 
der 1980er-Jahre-Bauten zu finden sind. Vorherrschend sind Glattputze, seit Beginn des 20. Jh. 
treten Strukturputze auf. 
 

Die Fassaden sind in Erdgeschoss, Obergeschosse und Dachzone gegliedert. 
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Das Erdgeschoss ist gestalterisch abgesetzt und durch einen Sockel leicht erhöht. Integriert ist 
der Hauszugang. Die Hauseingangstüren, meist aus Holz, sind ein- oder zweiflügelig ausgebil-
det, mit Füllung im Brüstungsbereich und darüber liegendem Glasausschnitt, teilweise auch 
mit Oberlicht. Sie sind in der Regel dunkel gestrichen und unterscheiden sich von der Fenster-
farbe. Eingangsstufen im Gehwegbereich sind meist als Granit- oder Kalkstein-Blockstufe aus-
gebildet, seit dem 20. Jh. auch als Betonwerkstein. Historische Durchfahrten mit Holztoren sind 
kaum noch, Garagen fast ausschließlich in Nebenstraßen vorhanden. 
 
In den Geschäftsstraßen dominieren Schaufensteranlagen, die gestalterisch Bezug auf die dar-
über liegende Fassade nehmen. Typisch ist hier ein flacher Sockel. Die Schaufenster sind im 
Allgemeinen mit einem Holz- oder Metallrahmen mit schmalen Profilen gefasst und besitzen 
meist eine horizontale Teilung (z. B. Oberlicht). Die Markisen orientieren sich am Rhythmus der 
Schaufensteröffnungen und sind farblich auf die Fassade abgestimmt. Normale Fenster wer-
den wie in den Obergeschossen ausgebildet.  
 
Werbeanlagen als Ausleger, offene Buchstabenschrift und zurückhaltende Informations- oder 
Angebotstafeln fügen sich in die Fassadenstruktur ein und verdecken keine architektonischen 
Gliederungselemente. Die Werbung befindet sich üblicherweise im Erdgeschossbereich und 
reicht maximal bis zur Brüstung des 1. Obergeschosses. 
 
Die Obergeschosse weisen eine symmetrische Fassadengliederung mit stehenden Fensterfor-
maten auf. Die Fenster besitzen eine Brüstung, ihre Höhe kann in den einzelnen Geschossen 
variieren, verjüngt sich dabei im Allgemeinen nach oben. Typisch sind Holzfenster, zum Teil 
aufwändig profiliert, mit zwei oder vier Flügeln, dann mit Kämpfer. Häufig gibt es weitere Un-
terteilungen durch schmale Sprossen. Fenster sind seit Beginn des 20. Jh. überwiegend in Weiß, 
bei älteren Gebäuden oft in Rot-, Braun‐ Grau‐ und Grüntönen gehalten. Vor- und Rücksprünge 
in der Fassade sind kaum vorhanden, es gibt einige wenige Erker, diese enden unterhalb der 
Traufe. Straßenseitige Balkone und Loggien sind seltene Ausnahmen, hofseitige Balkonanla-
gen meist spätere Ergänzungen. 
 
Die Dachausbildung hat verschiedene Formen, sichtbare Dachflächen sind meist mit roten Zie-
geln gedeckt (historisch S-Pfannen, ab Ende des 19.Jh. häufig Falzziegel). Sehr verbreitet sind 
Satteldächer mit Neigungen zwischen 45° und 60°. Flache Dächer mit Bitumenbahnen sind 
durch kräftige Traufgesimse oder Attiken verdeckt. Die Traufe wird, außer bei Zwerch- und 
Windenhäusern nicht unterbrochen. Kleinteilige Gauben beleben die Dachflächen. Ihre Fens-
ter sind schmaler als die darunterliegenden Geschossfenster. Die Gauben sind mit Holz, Zink-
blech oder Schindeln in Dachfarbe verkleidet. Zwerchhäuser sind selten. Vereinzelt kommen 
Dachterrassen vor, die jedoch nicht vom Straßenraum aus einsehbar sind. Dacheinschnitte 
sind nicht üblich. Gelegentlich wurden bei neueren Gebäuden Staffelgeschosse ausgebildet. 
Um die historische Dachlandschaft zu erhalten, sind technische Dachaufbauten zurückhaltend 
und unauffällig gestaltet und Solaranlagen auf nicht einsehbare Dachflächen beschränkt. 
 
3.2 b) Die baulichen Anlagen und ihre Typologie 
 
Der Denkmalbereich wird durch folgende charakteristische Gebäudetypen geprägt, Misch- und 
Übergangsformen sind möglich. Darüber hinaus gibt es vereinzelt Bauformen, die sich nicht in 
diese Typologie einordnen lassen. 
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Typ 1: Das historische Giebelhaus war im Mittelalter der dominierende Haustyp und hat sich 
vor allem im Bereich A erhalten. Über der gewerblich genutzten hohen Diele im Erdgeschoss 
mit mittigem Eingang und seitlichen Fenstern folgen niedrige Speichergeschosse, einst durch 
Luken, heute durch Fenster gegliedert. Die Fassaden erreichen ihre Vielfalt durch Variationen 
gleicher Materialien: Backstein wechselt mit Putzflächen, Formsteinen oder farbig glasierten 
Ziegeln. Seit dem 18. Jh. wurden die Gebäude aufgrund veränderter Nutzungsanforderungen 
häufig umgebaut. Die Anpassung der Straßenfassade erfolgte in der jeweils aktuellen Archi-
tektursprache. So entstanden barocke Schweifgiebel oder reiche historistische Formen, übli-
cherweise als gegliederte Putzfassade. Teilweise wurden das hohe Dach und der Giebel ganz 
aufgegeben und durch Aufstockungen ersetzt. Dadurch entwickelte sich das Gebäude zum Typ 
4. Bis in die Gegenwart sind Neubauten in Form von Giebelhäusern entstanden.  
 
Typ 2: Das zweigeschossige Traufenhaus ist seit dem 13. Jh. ebenfalls weit verbreitet und noch 
heute im Bereich A zu finden. Die schlichte Lochfassade ist dreiachsig (auf schmalen Grund-
stücken auch zweiachsig) und wird durch horizontale Linien gegliedert. Die Fassaden sind ver-
putzt (Ausnahme: Hospitalhäuser am Heiligengeisthof) und hell gestrichen. Die Fenster sind 
meist durch einen Kämpfer in je ein zweiflügeliges Unter- und Oberlicht geteilt und durch wei-
tere Sprossen gegliedert. Die Hauseingangstür liegt in einer der Fensterachsen, vorgelagert 
sind meist Stufen. Die ziegelgedeckten Sattel- oder Mansarddächer sind aufgrund ihrer Größe 
ein bestimmendes Element der Gebäude- und Straßenansicht und weisen teilweise kleintei-
lige Gauben und Dachflächenfenster auf. Später ist dieser Typ auch dreigeschossig bzw. mehr-
achsig errichtet worden; Aufstockungen führten ebenfalls zum Typ 4. 
 
Typ 3: Speicherbauten wurden seit dem 18. Jh. ausschließlich für Lagerzwecke errichtet, meis-
tens in der Nähe des Stadthafens. Es sind Traufenhäuser mit hohem steilem Dach; zahlreiche 
Gauben dienten der Belüftung. Das als Zwerchhaus ausgebildete Windenhaus ermöglichte die 
Bestückung der niedrigen Speichergeschosse von außen. Die klar strukturierte symmetrische 
Lochfassade ist meist backsteinsichtig und schmucklos. Dem ursprünglichen Zweck dienen 
keine der Speicher mehr, sie sind zu Wohn- oder Geschäftshäusern umgebaut worden. Anstelle 
der Holzluken befinden sich Fenster, die Tore im Windenhaus wurden zu Fenstertüren, die 
Gauben für Wohnzwecke erweitert. 
 
Typ 4: Das neuzeitliche mehrgeschossige Traufenhaus wurde seit dem 18. Jh. meist mit drei 
oder vier Geschossen errichtet, entweder als Aufstockung von Typ 1 bzw. 2 oder als Neubau 
und ist im Bereich A stark vertreten. Gelegentlich wurden die schmalen Parzellen der Vorgän-
gerbauten zusammengelegt. Charakteristisch ist eine klare Zonierung der Fassade in Erdge-
schoss mit Sockel, Normalgeschosse und Dachzone. Sie weist vielfältige Gestaltungselemente 
auf wie Gesimse, Pilaster, Lisenen, Faschen und Fensterverdachungen. Das Erdgeschoss ist oft 
durch eine eigenständige Gestaltung betont. Schaufensteranlagen zeichnen sich durch eine 
großzügige Verglasung aus. Gebäude mit sichtbarer Dachfläche können ein Sattel‐ oder Man-
sarddach mit unterschiedlichen Gauben besitzen. Bei flach geneigten Dächern wird die Fas-
sade mit Attika oder kräftigem Traufgesims, oft über einem niedrigen Drempel, abgeschlossen; 
die dahinterliegende Dachfläche tritt im Stadtraum nicht in Erscheinung.  
 
Typ 5: Wohnblöcke der Wiederaufbauzeit - Nach den Kriegszerstörungen begann der Wieder-
aufbau 1950 im Bereich B 1 mit schlichten drei- bis viergeschossigen Blöcken. Es sind vielach-
sige, breit gelagerte Traufenhäuer. Über einem Sockel erhebt sich die einheitlich gestaltete 
Fassade. Sie wird von einem kräftigen Traufgesims abgeschlossen. Einige Gebäude werden 
durch einen Rustikaputz im Erdgeschoss hervorgehoben. Die nördliche Krämerstraße besitzt 
eine aufwändige Gestaltung mit Läden und darüberliegendem Fassadenschmuck aus Sgraffito 
sowie einem Arkadengang. Die schlichten Strukturputzfassaden haben helle, nur leicht abge-
tönte weiße Anstriche.  
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Die streng gereihten Fensterachsen beinhalten ein einheitliches, nahezu quadratisches Fens-
terformat mit Kreuzteilung und sind von Faschen eingefasst. Die Fensterfarbe ist weiß. Akzen-
tuiert werden die mittig gelegenen Hauseingänge durch Werksteineinfassungen; vereinzelt be-
tonen Risalite die Treppenhäuser. Die Eingangstüren besitzen meist eine kleinteilige Vergla-
sung und sind farblich von der Fassade abgesetzt. Die Satteldächer sind meist rot eingedeckt 
mit nachträglich eingefügten breit gelagerten Dachgauben. Eine gestalterische Weiterentwick-
lung stellt die östliche Zeile der Steinstraße dar. Die durchgehende Ladenreihe besitzt ein aus-
kragendes Dach, die Treppenhäuser sind durch übergiebelte Risalite akzentuiert. 
 
Typ 6: Bauten der Langen Straße (Bereich C) - Die Gestaltungsmerkmale sind in den 1953 - 56 
errichteten Abschnitten einheitlich; spätere Bauten unterscheiden sich davon. Allen gemein-
sam sind von Putz- und Klinkerflächen bestimmte Fassaden, Läden im Erdgeschoss und teil-
weise Pfeilerarkaden. 
 

Die Fassaden der fünfgeschossigen Blöcke sind einheitlich aufgebaut: Das Erdgeschoss ist 
backsteinsichtig, die Schaufenster mit Werkstein eingefasst. Die hellen Putzflächen der Ober-
geschosse werden durch Risalite, Lisenen und Trauffriese in Backstein gegliedert, betont wer-
den die Achsen der Haustüren und der Durchgänge. Diese langgestreckten Blöcke werden 
durch höhere Kopfbauten bzw. Hochhäuser eingefasst, die vollständig in Backstein ausgeführt 
sind. Bei allen Bauten sind die weißen Holzfenster mehrfach geteilt und werden durch Werk-
steinumrahmungen eingefasst, Türen und Schaufenster im Erdgeschoss bestehen aus lasier-
tem Holz. Die Dächer sind flach gedeckt und hinter hohen Attiken verborgen, nur das zentrale 
Hochhaus Nr. 9 besitzt ein hohes Satteldach, das von einem Dachreiter bekrönt wird. 
 

Mit dem Wechsel zugunsten einer moderneren Formsprache Ende der 50er Jahre wurden Ras-
terfassaden im Kontrast zu geschlossenen Backsteinflächen angeordnet, die bei Haus Nr. 6 mit 
einem künstlerischen Element (Möwenzug) versehen wurde. Die Hochhäuser Nr. 1a und 21 fas-
sen die Nordseite der Langen Straße ein. Sie besitzen jeweils einen verglasten Dachpavillon 
mit Schmetterlingsdach. Bei Gebäude Nr. 38 erhebt sich der Baukörper über einem vorsprin-
genden Erdgeschosspavillon, die Fassade besteht aus vorgefertigten Platten mit eingelegten 
Klinkern. Das anschließende Hotel ist ein Neubau von 2000, das den Klinker als Gestaltungs-
mittel aufgreift.  
 

Weitere detaillierte Beschreibungen sind in der denkmalpflegerischen Zielstellung zur Langen 
Straße enthalten. 
 
Typ 7: Plattenbauten der 1980er Jahre - Diese Bauten sind im Sinne der Stadtreparatur in einen 
älteren Kontext eingepasst worden und bestimmen den Bereich B2, kommen aber auch in B1 
und am Universitätsplatz vor (Bereich A). Der Typ wird durch drei‐ bis sechsgeschossige Plat-
tenbauten mit Sockelgeschoss und Mansarddach gebildet, die in der Fassade stets ihre Plat-
tenstruktur zeigen, dabei aber eine hohe Gestaltungsvariabilität aufweisen. Die Fassaden sind 
mit rotbraunen Spaltklinkern verkleidet und durch horizontale Bänder sowie stehende Putz-
stege gekennzeichnet, die zumeist cremeweiß gestrichen sind. Mit grün glasierten Steinen wer-
den gestalterische Details betont. Alle drei Farben spielen auf die Tradition des norddeutschen 
Backsteinbaus an. Die Holzfenster sind überwiegend in Weiß gehalten, die Eingänge meist 
grün. Die Fenster haben stehende Formate, teilweise auch gereiht oder mit Fenstertüren kom-
biniert. Die Mansarddächer sind mit graugrün gestrichenen Metallprofilen verkleidet, verein-
zelt wie am Universitätsplatz auch mit roten Dachziegeln. Hofseitig sind teilweise nachträglich 
Balkone ergänzt worden. 
 
  



4/11 

ORS 4/11 -5- S. 9/11 
Aufnahme in die ORS am 26. Juni 2024 

Typ 8: Geschäfts- und Kaufhausbauten - Seit 1900 entstanden große Kaufhäuser vor allem im 
westlichen Bereich der Kröpeliner Straße (Bereich A), die sich über mehrere historische Par-
zellen erstrecken und zum größten Teil in den 1990er Jahren neu aufgebaut wurden. Die Bauten 
weisen großflächig gerasterte Fassaden mit zwei Obergeschossen und einem überhöhten Erd-
geschoss mit gegliederter Schaufensterzone auf. Über einem deutlich ausgebildeten Traufpro-
fil erhebt sich ein Staffelgeschoss oder ein Mansarddach. Als Fassadenmaterialien kommen 
Glas, Metall, Putz, Werk- oder Naturstein zum Einsatz. 
 
Typ 9: Sonderbauten - Der Bestand an Sonderbauten ist hinsichtlich seiner architektonischen 
Ausprägung vielfältig und umfasst alle Epochen und Baugattungen. Sie sind ortsbildprägend 
und meist als Baudenkmal ausgewiesen. Dazu gehören die mittelalterlichen Kirchen und Klös-
ter sowie Bauten, die der städtischen Selbstverwaltung dienten wie Rathaus, Stadttore und 
Stadtmauer. Hinzu kommen die Gebäude der Universität, der herzoglichen Residenz sowie Kul-
tur- und Verwaltungsbauten. Häufig gehört eine anspruchsvolle Freiflächen- und Grüngestal-
tung zu den Gebäuden. 
 
3.2 c) Die Maßstäblichkeit der Bebauung 
 
Breite, Höhe und Volumen der Baukörper sind nicht einheitlich. Von den im unmittelbaren 
Umfeld typischen Gebäudehöhen und –breiten wird nur bei Bauten besonderer Nutzung ab-
gewichen. Unterschiedliche Trauf- und Firsthöhen führen zu einem lebendigen Straßen- und 
Ortsbild und machen die Besonderheit dieses Denkmalbereiches aus. Die Marienkirche nimmt 
ein ganzes Quartier ein und überragt, an höchster Stelle stehend, die gesamte Bebauung. Die 
Lange Straße brachte einen neuen Maßstab in den Stadtraum, der sich nicht mehr an der mit-
telalterlichen Struktur orientierte. 
 
3.2 d) Die stadträumlichen Bezüge und die Silhouette 
 
Die Lage, Anordnung und Proportion der Gebäude führen gemeinsam mit der leicht hügeligen 
Topographie und der Straßenführung zu einer klaren Raumbildung. Sie stehen untereinander 
in einem durch Sichtbeziehungen erlebbaren Zusammenhang und tragen in ihrer Gesamtheit 
zu dem spezifischen Charakter der historischen Innenstadt bei.  
 

Die Silhouette wird bestimmt durch die Marienkirche, die Rathaustürme und die Hochhäuser 
der Langen Straße, besonders von Haus Nr. 9, das mit seiner Schaufront in die Breite Straße 
bis zum Universitätsplatz hinein wirkt. Das Kröpeliner Tor markiert den westlichen, das Stein-
tor den südlichen Stadteingang. Besonders bedeutsam ist die nördliche Stadtsilhouette mit 
ihrer Höhenstaffelung. Beginnend mit der Wasserfläche der Warnow folgen die durchlaufende 
Kaikante, die niedrige Bebauung im Stadthafen, die am Hang gestaffelt stehenden Gebäude 
der Nördlichen Altstadt und darüber die Bauten der Langen Straße, überragt von der Marien-
kirche. Östlich bilden die hohen Silos einen besonderen Akzent.  
 

Gegenüber diesem steinernen Ufer ist die Gehlsdorfer Seite von Großgrün gekennzeichnet und 
prägt so den Blick von der Innenstadt über den Fluss. 

 
3.2 e) Die Frei- und Verkehrsflächen in ihrer Ausformung  
 
Sie sind gekennzeichnet durch den historischen Straßengrundriss, die Gliederung der Straße 
und die Freiflächen. Straßen sind durch Borde in beiderseitigen Bürgersteig und Fahrbahn un-
tergliedert. Straßen und Plätze werden durch die umgebende Bebauung gefasst. Sie weisen 
zum Teil Grünflächen oder Bäume auf, die im mittelalterlichen Straßenbild fehlten. Hinzuge-
kommen sind in den letzten Jahren bauliche Maßnahmen für die Gewährleistung der Barriere-
freiheit und des veränderten Mobilitätsverhaltens (z. B. Bordabsenkungen, Rampen, geschnit-
tenes Pflaster), die sich jedoch in das historische Umfeld einfügen. 
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(A) Die Platzfläche des Neuen Marktes ist durchgehend mit Granitgroßpflaster gestaltet. Eine 
nachträgliche Bepflanzung erfolgte nur an der östlichen Platzkante. Die Fußwege am Neuen 
Markt, in der Kröpeliner und Breiten Straße sind mit grau-roten, geschnittenen Granitplatten 
unterschiedlichen Formats belegt, die Distanzstreifen mit Mosaikpflaster befestigt.  In der Fuß-
gängerzone Kröpeliner-/ Breite Straße ist auch die ehemalige Fahrbahn in gleicher Weise ge-
staltet und wird durch Pflasterreihen oder abgesenkte Granitborde markiert. In den Seiten-
straßen sind die Fahrspur mit Granitgroßpflaster, die Gehwege mit rotbuntem oder gelbem 
Klinkerpflaster und die Differenzstreifen mit Mosaikpflaster, teilweise auch mit Kopfstein- o-
der Kleinpflaster belegt. Erhalten hat sich der historische Kirchhof um die Marienkirche mit 
Grünfläche und altem Baumbestand, der westliche Teil (Ziegenmarkt) ist neuzeitlich mit Be-
tonplatten und Bändern aus Granitgroßpflaster befestigt. Der Jakobikirchplatz umfasst neben 
dem ehemaligen Kirchhof eine gartenkünstlerische Erinnerungsstätte für die zerstörte Kirche. 
Weitere besonders gestaltete Plätze und Freianlagen sind: An der Viergelindenbrücke, Heili-
gengeisthof, Klosterhof und - garten, Kröpeliner-Tor-Vorplatz und Universitätsplatz.  
Die teilweise engen Höfe in den Blockinnenbereichen sind meist kleinteilig begrünt. 

 
(B1) Die Fahrbahnen sind meist mit Granitgroßpflaster, vereinzelt auch mit Betonsteinen be-
legt, die Krämerstraße und die Grubenstraße sind asphaltiert. Die Gehwege sind mit rotbuntem 
oder gelbem Klinkerpflaster, teilweise auch mit Betonplatten versehen, die Differenzstreifen 
in Mosaik-, Kopfstein- oder Kleinpflaster ausgebildet. Die Vorgärten werden durch niedrige 
Ligusterhecken eingefasst, in die Rasenfläche sind sparsam Stauden eingefügt; die offenen 
Blockecken vermitteln in die durchgrünten Hofbereiche. Kleinkronige Baumreihen und Einzel-
bäume akzentuieren bestimmte Bereiche. 

 
(B2) In der Steinstraße sind die Gehwege mit farbigen Betonwerksteinen und Kleinpflaster be-
legt, die Fahrbahn in Asphalt. An der Ostseite ist der breite Fußgängerbereich durch eine 
Baumreihe eingefasst. Die anderen Straßen im Bereich sind überwiegend mit einer Fahrbahn 
in Granitgroßpflaster und Gehwegen in Klinkerpflaster oder teilweise Betonplatten ausgebil-
det, die Differenzstreifen mit Mosaikpflaster, teilweise auch mit Kleinpflaster belegt. Vorgärten 
sind in der Kistenmacher-, Johannis- und Wallstraße anzutreffen. In den Blockinnenbereichen 
befinden sich Stellplätze und eine kleinteilige Begrünung. Die einzelnstehenden Bauten in der 
Ernst-Barlach-Str. besitzen einen Vorgarten und offene Höfe mit Begrünung und Stellplätzen. 

 
(B3) Die Freiflächen sind einheitlich in den 1980er Jahren entstanden. Mittelpunkt ist die 
Schnickmannstraße, die mit ihrem treppenartigen Wasserlauf die gestalterische Verbindung 
zur höher gelegenen Langen Straße herstellt und zum Stadthafen führt. Farbige Granitplatten 
sind flächig verlegt. Die anderen Straßen weisen Granitgroßpflaster mit eingelegten Beton-
platten auf. Eine klassische Aufteilung in Geh- und Fahrbahn erfolgte nicht. Vor den Gebäuden 
sind kleine Vorgärten bzw. Pflanzbeete angelegt und Baumreihen angeordnet. In der Bad-
stüberstraße wird eine Skulptur durch eine Baumgruppe eingefasst und so herausgehoben. 
Die Blockinnenbereiche sind gestaltete Grünflächen. Nach Norden wird das Gebiet durch einen 
Grünzug zur Straße Am Strande abgeschlossen. Nördlich der Straße Lastadie befindet sich ein 
ungestalteter Bereich mit Resten der ehemaligen Straßenführung Am Strande. Die Zufahrts-
straßen in das Gebiet sind asphaltiert. 

 
C) Die Lange Straße besitzt eine einheitliche Freiflächenplanung auf Grundlage der Formen-
sprache der Erbauungszeit und deren Umgestaltung von 1998. Die Straße ist gekennzeichnet 
durch die mittige Straßenbahntrasse, die mit Betonwerksteinplatten ausgelegt ist. Die zwei 
Richtungsfahrbahnen aus Asphalt werden durch Borde eingefasst. Von ihnen gehen in Rich-
tung der breiten Bürgersteige Parkstreifen in Granitgroßpflaster aus. Die Gehwege sind mit 
farbigem Betonwerkstein- und Granitplatten belegt. An der Nordseite erfährt der Straßenraum 
durch bepflanzte Hochbeete und einen Brunnen eine besondere Akzentuierung. 
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Integriert ist die Ein- und Ausfahrt in eine Tiefgarage. Baumgruppen beleben die Straße. Die 
Einmündungen der historischen und heute teilweise abgeschnittenen Nebenstraßen werden 
durch Stelen betont. Die Hofbereiche der Langen Straße sind meist mit Granitkleinpflaster be-
legt. Der Platz an der Kuhstraße ist plattiert und dient der Vorfahrt zum Hotel. Westlich des 
Gebäudes Lange Str. 1 a befindet sich eine gärtnerisch gestaltete Fläche, davon nördlich grenzt 
ein ungestalteter Parkplatz an, welcher fußläufig über eine Treppenanlage zu erreichen ist. 

 
 

§ 4 Rechtsfolgen 
 
(1) Maßnahmen, die in den Schutzgegenstand nach § 3 (Grundriss und Erscheinungsbild) ein-
greifen, bedürfen der denkmalrechtlichen Genehmigung nach § 7 DSchG M-V. 
 
(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen, die nach dieser Verordnung der Erlaubnis be-
dürfen, ohne Erlaubnis oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen lässt, handelt 
ordnungswidrig. Nach § 26 Abs.1 Ziff. 2 DSchG M-V können Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße geahndet werden.  
 
 
§ 5 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt rückwirkend zum 23. Dezember 2015 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig treten die Verordnungen Lange Straße, Kröpeliner Straße und Heiligengeisthof, 
veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 9 am 6. Mai 1994, so-
wie die Verordnungen Burgwall und Neuer Markt, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt 
der Hansestadt Rostock Nr. 20 am 6. Oktober 2010, außer Kraft. 
 
 
 
Rostock, 21. Juni 2024 
 
 
 
Die Oberbürgermeisterin 
als untere Denkmalschutzbehörde 
Eva-Maria Kröger 
 
Anlagen 
1 Begründung 
2 Karte - Grenze des Denkmalbereiches „Innenstadt“ 
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